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 Ruden, am 12.08.2024 

 

Verordnung 

 

des Gemeinderates der Gemeinde Ruden vom 11. Juli 2024, Zahl: 612-0/6-2024GR, 
betreffend die Teilbereiche des OMV-Weg mit den Flächen in das öffentliche Gut 
(Straßen und Wege) für den Gemeingebrauch übernommen und als Bestandteil der 
Straßenanlagen erklärt werden bzw. aus dem öffentlichen Gut (Straßen und Wege) 
entlassen werden und der Gemeingebrauch aufgehoben wird. 
 

Gemäß den Bestimmungen der §§ 3, 4, 21 und 24 des Kärntner Straßengesetz 2017 – 
K-StrG 2017, LGBl. Nr. 8/2017, zuletzt geändert mit LGBl. Nr. 44 /2023, wird verordnet: 
 

§ 1 

Teile des OMV-Weg, die in der Vermessungsurkunde der Angst Geo Vermessung ZT 
GmbH, vom 08.02.2024 GZ 231073-V1-U ausgewiesen sind, aus dem öffentlichen Gut 
(Straßen und Wege) auszuscheiden, sowie Teile in das öffentliche Gut (Straßen und 
Wege) zu übernehmen. 

 

§ 2 

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages ihrer Kundmachung in Kraft. 

 

Der Bürgermeister: 

Rudolf Skorjanz 

 

 

 

 

 

Angeschlagen am: 12.08.2024 

Abgenommen am:12.09.2024 
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